VG Wiesbaden 10.05.2006, Gz: 8 E 505/05 (2)
Frauenförderung ist ein Belang, der bei gleichen Eignung der Bewerber auf Grund seiner Verankerung in Art 3 II GG bei der Besetzung öffentlicher Ämter zu berücksichtigen ist.

VG Frankfurt, NVwZ 2001. 45:

Bei nach Maßgabe des Anforderungsprofils im Wesentlichen gleicher Eignung von Bewerbern um einen Beförderungsdienstposten setzt die Auswahl eines männlichen Bewerbers, durch die von den Zielangaben des Frauenförderplans abgewichen wird, besondere, die Abweichung rechtfertigende Umstände voraus; das höhere Dienstalter oder Beförderungsdienstalter kann insoweit - als Hilfskriterium - die Auswahlentscheidung nicht tragen.

Schl.-Holst. VG, Beschluss vom 12.4.2004, Gz. 16 B 29/04: 

Im Rahmen der Öffnungsklausel des § 8 BGleiG hat die für die Personalauswahl zuständige Stelle vor Auswahl der Frau eine Ermessensentscheidung zu treffen, in die sie alle Hilfskriterien einzustellen hat, die sie auch sonst bei Eignungsgleichstand für die Auswahl heranzuziehen pflegt.

EuGH, NJW 2000, 1549-1553:

Artikel 2 Absätze 1 und 4 der EU-Gleichberechtigungs-RL 76/207 hindern Frauenvorrang im öff. Dienst bei gleicher Eignung und bisheriger Unterrepräsentanz nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz nicht.
LAG Berlin NZA-RR 1997, 115-120:

Die Quotenregelung in § 8 Abs 2 LGG Berlin ist vereinbar mit Art. 3 II + III und 33 II GG sowie mit Art. 2 I + IV der EWGRL 76/207, da gleiche Eignung gefordert und Einzelfallprüfung besonderer Sozialbelange des Mannes.
OVG NRW, GiP 2005, Nr 1, 40:

Bei im Wesentlichen gleicher Qualifikation der Bewerber darf Dienstherr das - zulässige - Hilfskriterium der Frauenförderung nach § 8 BGleiG als für die Entscheidung letztlich ausschlaggebend heranziehen.
BVerwG, DVBl 2003, 1548-1550: 

Erst wenn alle unmittelbar leistungsbezogenen Erkenntnisquellen ausgeschöpft sind und die Bewerber "im Wesentlichen gleich" einzustufen sind, sind Hilfskriterien heranzuziehen. Dabei ist der Dienstherr nicht an eine bestimmte Reihenfolge gebunden.

Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der Bundesverwaltung und in den Gerichten des Bundes   Bundesgleichstellungsgesetz   

§ 8 Auswahlentscheidungen bei Einstellung, beruflichem Aufstieg, Vergabe von Ausbildungsplätzen   

Sind Frauen in einzelnen Bereichen unterrepräsentiert, hat die Dienststelle sie bei der Vergabe von Ausbildungsplätzen, Einstellung, Anstellung und beruflichem Aufstieg bei Vorliegen von gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung (Qualifikation) bevorzugt zu berücksichtigen, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Dies gilt für 

1.

die Besetzung von Beamten-, Angestellten- und Arbeiterstellen, auch mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben, von Stellen für die Berufsausbildung sowie für Richterstellen, soweit nicht für die Berufung eine Wahl oder die Mitwirkung eines Wahlausschusses vorgeschrieben ist,

2.

die Beförderung, Höhergruppierung, Höherreihung und Übertragung höher bewerteter Dienstposten und Arbeitsplätze auch in Funktionen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben.

Die Ausnahmeregelung in Satz 2 Nr. 1 gilt entsprechend für die Stellen von Mitgliedern des Bundesrechnungshofes, für deren Ernennung gemäß § 5 Abs. 2 Satz 2 des Bundesrechnungshofgesetzes der Ständige Ausschuss des Großen Senats des Bundesrechnungshofes zu hören ist.

